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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 10 – Ministerium für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft des Staatshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 
2023/2024 in seiner 24. Sitzung am 1. Dezember 2022 beraten. 

In die Beratung einbezogen wurde auch die Mitteilung des Ministeriums für Fi-
nanzen vom 26. Oktober 2022 betr. Beschäftigungsbedingungen, Bezüge, Dota-
tionen und Ausstattung der vom Land Baden-Württemberg aufgrund außertarif-
licher Sonderverträge Beschäftigten – Drucksache 17/3503, soweit sie den Einzel-
plan 10 berührt. 

Die zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachten Änderungsanträge 
10/1, 10/4 bis 10/6, 10/8 bis 10/49 sowie die Entschließungsanträge 10/2, 10/3 
und 10/7 sind diesem Bericht beigefügt (siehe Anlagen). 

Der Vorsitzende begrüßt die Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
und Mitarbeitende.

Der Berichterstatter berichtet, das Volumen des Haushaltsentwurfs des Umweltmi-
nisteriums betrage 785 Millionen € für das Jahr 2023 und 766 Millionen € für das 
Jahr 2024. Bei Annahme der Änderungsanträge der Regierungsfraktionen erhöhe 
sich das Volumen für beide Haushaltsjahre auf jeweils rund 800 Millionen €. Dies 
entspreche etwa 1,3 % am Gesamthaushalt des Landes. Damit sei der Einzel-
plan 10 wie immer ein relativ kleiner Haushalt. Vergleiche man dies allerdings 
mit dem Haushaltsvolumen des Jahres 2012, zeige sich doch eine deutliche Stei-
gerung, und zwar auch dann, wenn berücksichtigt werde, dass damals der Na-
turschutz noch im Landwirtschaftsministerium ressortiert habe. Damals habe der 
Etat 420 Millionen € umfasst. Damit zeige sich doch, dass sich hier in den letzten 
zehn Jahren etwas getan habe. Diese deutliche Steigerung hänge insbesondere mit 
den Maßnahmen für Klimaschutz und im Bereich der biologischen Vielfalt zu-
sammen.

Die Kapitelstruktur im Einzelplan 10 sei im Vergleich mit der im Haushalt 2022 
im Grundsatz unverändert geblieben, jedoch seien für Entnahmen aus der im Ein-
zelplan 12 – Allgemeine Finanzverwaltung – veranschlagten Rücklage für Haus-
haltsrisiken neue Titelgruppen in den Kapiteln 1007 – Grundsatz, Nachhaltigkeit, 
Klimaschutz, Umwelttechnik – und 1009 – Energiewirtschaft – eingerichtet wor-
den.

Die Personalkosten beliefen sich im Umweltministerium auf 156 Millionen € im 
Jahr 2023 und auf 150 Millionen € im Jahr 2024. Dies seien weniger als 20 % des 
Haushaltsvolumens. Im Vergleich mit dem Gesamthaushalt, der einen Personal-
kostenanteil von 36 % aufweise, zeige sich, dass es sich beim Umweltministerium 
um ein relativ wenig personalintensives Haus handle. Dies gelte auch dann, wenn 
man die Stellen in den Landschaftserhaltungsverbänden mit berücksichtige. Dies 
seien sogenannte Sachmittelstellen in den Landkreisen, die das Land übernehme. 
Rechne man all diese Stellen mit ein, liege der Personalkostenanteil im Umwelt-
haushalt nur unwesentlich über den genannten 20 % des Haushaltsvolumens.

Insgesamt handle es sich um 1 397 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2023 
und 1 346 im Jahr 2024 im Umweltministerium und in der Landesanstalt für Um-
welt Baden-Württemberg.

Im Haushaltsjahr 2023 gebe es 80 k.w.-Stellen sowie im Haushaltsjahr 2024 37 
k.w.-Stellen. An Abgängen seien hier zwei Stellen für das Haushaltsjahr 2023 
sowie 43 für das Haushaltsjahr 2024 geplant.

Das Umweltministerium habe seine globale Minderausgabe – genauso wie das 
Justizministerium – im Haushalt 2021 komplett konkretisiert. Die Vorgabe, 
2023/2024 als Bestandteil der Gesamtkonsolidierungsvorgabe des Finanzminis-
teriums in Höhe von 300 Millionen € – davon 180 Millionen € in den Ressorts – 
2023 und 2024 je 7 Millionen € zu konsolidieren, könne das Umweltministerium 
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nicht ohne Eingriffe in das Budget von Schwerpunktaufgaben erbringen. Dies 
treffe wie in früheren Jahren auch den Naturschutz, werde allerdings – wie eben-
falls schon in früheren Haushalten – durch die Anträge der Regierungsfraktionen 
wieder ausgeglichen, sofern diese Anträge angenommen würden.

Im Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt seien zusätzliche Sachmittel in Höhe 
von insgesamt 16,9 Millionen € für das Jahr 2023 und 35,1 Millionen € für 2024 
eingestellt worden. Dabei handle es sich z. B. um das Förderprogramm „Klima-
schutz-Plus“.

Im Einzelplan 10 bestünden vier Schwerpunkte: Naturschutz und Landschaftspflege 
mit 108,8 Millionen € im Jahr 2023 und 115,9 Millionen € im Jahr 2024; Wasser-
entnahmeentgelt mit einem Ansatz von jeweils rund 90 Millionen € in den Jahren 
2023 und 2024. Im Jahr 2022 habe sich dieser Ansatz auf 88,5 Millionen € belau-
fen. Allerdings habe das Wasserentnahmeentgelt keine „gesicherte Zukunft“, denn 
durch die Abschaltung der Kernkraftwerke und der Kohlenkraftwerke sinke das 
Entgelt in Zukunft. 

Bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg gebe es mit 50,7 Millio-
nen € einen relativ starken Aufwuchs gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Dies 
hänge im Wesentlichen mit einmaligen Ausgaben für einen Neubau zusammen. 
Sonst hätte der Aufwuchs bei der LUBW nicht so stark zu Buche geschlagen. 
Schließlich gehöre zu den vier Schwerpunkten noch die kerntechnische Überwa-
chung mit jeweils rund 49 Millionen € in den Jahren 2023 und 2024.

Eine Besonderheit im Einzelplan 10 – dies gelte aber auch für andere Ressorts – 
seien die Veranschlagungen der Versorgungsbezüge und der Beihilfen. Obwohl 
die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den nächsten zehn Jahren in 
den Ruhestand einträten, stark zunehme, würden hier die Ansätze für 2023 und 
2024 sinken. Das hänge damit zusammen, dass sich der Anteil derjenigen erhöhe, 
die in einem höheren Lebensalter in Ruhestand gingen. Dieser Punkt müsse mit 
Blick auf die Entwicklung in den nächsten Jahren genau beobachtet werden, weil 
sich daraus auch Rückschlüsse auf das Rentenwesen in Deutschland insgesamt 
ziehen ließen.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Umweltministeriums dankt der Be-
richterstatter für die gute Zusammenarbeit, für die stets guten Informationen im 
Zuge des Berichterstattergesprächs sowie insgesamt dem Umweltministerium, 
dem Finanzministerium und der Landtagsverwaltung für die gute Zusammenar-
beit bei der Erstellung der Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf.

(Redaktioneller Hinweis: Der Vorsitzende fragt im Folgenden bei 
jedem Aufruf von Kapiteln, Anträgen und weiteren Beratungsge-
genständen nach Wortmeldungen. Dies wird angesichts der Vielzahl 
der Aufrufe nicht explizit im Protokoll wiedergegeben. Soweit also 
nach einem Aufruf keine Ausführungen zur Sache vermerkt sind, ist 
der Ausschuss ohne Wortmeldungen direkt in die Beschlussfassung 
eingetreten.)

Der Ausschuss nimmt von der Mitteilung Drucksache 17/3503, so-
weit diese den Einzelplan 10 betrifft, ohne Widerspruch Kenntnis.

Ferner nimmt der Ausschuss vom Vorwort sowie von den produkt-
orientierten Informationen ohne Widerspruch Kenntnis.
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Kapitel 1001

Ministerium

Der Vorsitzende ruft den Änderungsantrag 10/30 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD appelliert, von Maßnahmen zum Klima-
schutz, zur Anpassung an den Klimawandel abzusehen. Das Klimaschutzabkom-
men von Paris sei gescheitert. Dies beweise zuletzt der in der vergangenen Woche 
von China mit Katar geschlossene Gasvertrag, der über 27 Jahre, bis 2050, laufen 
werde. Die vom Umweltministerium daraus zu ziehende Konsequenz müsse sein, 
mehr für den Artenschutz zu tun. Bekanntlich werde in der nächsten Woche die 
Weltnaturkonferenz in Kanada beginnen. Beim Artenschutz lasse sich noch etwas 
erreichen, weil in diesem Bereich mehr lokal agiert werden könne. Darauf sollte 
der Fokus gerichtet werden und weniger auf Klimaschutzprojekte, die gescheitert 
seien.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD erklärt, seine Fraktion werde vielen Än-
derungsanträgen der Regierungsfraktionen zustimmen. Dies gelte insbesonde-
re für solche Anträge, die zum Ziel hätten, die Stellensituation der produktiven 
Verwaltungen bei den Landratsämtern zu verbessern, um die Energiewende zu 
beschleunigen oder die Arbeit für den Arten- und den Naturschutz zu stärken. 
Kritisch stehe die SPD jedoch Anträgen gegenüber, die Budgets für Öffentlich-
keitsarbeit zu erhöhen.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU weist zurück, dass sich auf der Welt 
außer Baden-Württemberg niemand für den Klimaschutz interessiere. Er emp-
fiehlt diesbezüglich den Blick auf Amerika, das Hunderte Milliarden Dollar für 
den Klimaschutz einsetze. Baden-Württemberg müsse aufpassen, dass z. B. Tech-
nologien für den Einsatz neuer Kraftstoffe nicht alle in Amerika entwickelt wür-
den und dann von dort importiert werden müssten. Deshalb sei es gut, dass der 
Haushaltsentwurf entsprechend notwendige Schritte wie bei der Wasserstofftech-
nologie unterstütze. Dem soeben zu Wort gekommenen Abgeordneten der AfD 
scheine nicht bewusst zu sein, dass synthetische Kraftstoffe und Methanol nicht 
hergestellt werden könnten, wenn dafür nicht irgendwann einmal grüner Wasser-
stoff zur Verfügung stünde. Er sei der Landesregierung sehr dankbar, dass hier 
in Baden-Württemberg etwas passiere. Allerdings würde er persönlich sich hier 
deutlich mehr wünschen.

Sicher sei, dass sich das Klima wandle. Deswegen stehe das Land vor zwei Auf-
gaben: etwas für den Klimaschutz zu tun und sich auf den Klimawandel einzu-
stellen. Es sei gut, dass die Regierungsfraktionen im Blick auf Starkregenereig-
nisse und Ähnliches mit ihren Änderungsanträgen noch einmal nachlegten. Denn 
dies seien zunächst die größten Folgen des Klimawandels. Darauf müsse sich 
das Land vorbereiten. Dazu gehöre für ihn auch, das Zuschussprogramm zur Er-
stellung der Gefahrenkarte auf Maßnahmen auszuweiten, die konkret aus dieser 
Gefahrenkarte erwüchsen. Darüber hinaus müsse mehr für den Ausbau der Foto-
voltaik geschehen. Änderungsanträge der Regierungsfraktionen trügen dem z. B. 
mit Blick auf Parkplätze und Autobahnen Rechnung.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE lenkt den Blick darauf, dass Klimaschutz 
auch ein Wirtschaftsfaktor sei, der baden-württembergische Unternehmen tangie-
re. Jedes Mitglied des Finanzausschusses würde sich sicherlich darüber freuen, im 
Land oder in Deutschland gäbe es mehr Hersteller von PV-Anlagen. Dies spreche 
auch die Frage an, wo wie viel investiert werde, wohin welche Finanzströme 
flössen, wie viel Wirtschaftskraft es im Bereich Klimaschutz gebe. Auch wenn 
der Klimaschutzbeitrag Deutschlands mit gut 80 Millionen Menschen nicht an-
satzweise so groß sein könne wie der von Indien oder China, schauten doch viele 
Länder auf Deutschland, das weiterhin eine der größten Volkswirtschaften der 
Welt sei, und registrierten, in was Deutschland und auch Baden-Württemberg in-
vestierten, wo sie investierten und inwieweit dies von Erfolg gekrönt sei.
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Der Abgeordnete der Fraktion der AfD betont, auch die AfD bewerte solche Maß-
nahmen wie PV auf Parkflächen oder an Stellen, an denen dies niemandem weh-
tue, wo auch die Natur nicht zurückgedrängt werde, positiv. Positiv sehe seine 
Fraktion auch die Entwicklungen bei den synthetischen Kraftstoffen. Natürlich 
wolle auch die AfD nicht, dass das Land bei den Technologien abgehängt werde. 
Negativ wäre es jedoch, wenn man hier in Konflikte geraten und Schäden an der 
Natur verursachen würde, intakte Wälder für eine Sache, die eben global nicht 
funktioniere, aufbrechen würde. Deshalb gelte es, hier mit Sinn und Verstand zu 
handeln.

Änderungsantrag 10/30 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 1001 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1002

Allgemeine Bewilligungen

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 10/31 und 10/32 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD spricht den Änderungsantrag 10/32 der 
Regierungsfraktionen an und unterstreicht, auch er erachte das Gesundheits-
management in der Landesverwaltung für wichtig. Er verstehe jedoch nicht, wie-
so der Ansatz für das Jahr 2023 unverändert bleiben, aber für das Jahr 2024 um  
43 000 € erhöht werden solle.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU erwidert, das betriebliche Gesundheits-
management solle auf Beschluss des Ministerrats 2024 landesweit neu eingeführt 
bzw. erweitert werden.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE weist darauf hin, der Ansatz für das be-
triebliche Gesundheitsmanagement betreffe nicht nur den Einzelplan 10. Viel-
mehr finde ein entsprechend erhöhter Ansatz für das betriebliche Gesundheitsma-
nagement in den Einzelplänen aller Ressorts seinen Niederschlag.

Ein weiterer Abgeordneter der Fraktion der SPD bezeichnet den betrieblichen Ge-
sundheitsschutz als gut und richtig. Dies gelte auch für die Erhöhung der Veran-
schlagungen. Weil das betriebliche Gesundheitsmanagement auch durch Einsatz 
von Externen umgesetzt werden müsse, wolle er wissen, ob vorgesehen sei, dafür 
insgesamt einen Rahmenvertrag abzuschließen.

Ein weiterer Abgeordneter der Fraktion GRÜNE macht zum betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement auf eine ausführliche Darstellung in der Denkschrift des 
Rechnungshofs aufmerksam, in der die Rahmenbedingungen vorgegeben worden 
seien. Soweit er es übersehen könne, seien insoweit die gesamten Planungen auf 
die entsprechende Bemerkung des Rechnungshofs dazu abgestimmt.

Ein Vertreter des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft erläu-
tert, die Angebote im betrieblichen Gesundheitsmanagement seien so breit ge-
streut, dass dies wohl mit   e i n e m   Rahmenvertrag für die gesamte Landesre-
gierung und damit auch für die jeweils nachgeordneten Bereiche mit unterschied-
lich vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern relativ schwer abzudecken sein 
würde. Aber sowohl darüber wie über die Verwendung der dann zur Verfügung 
stehenden erhöhten Mittel würden sich die Ministerien noch einmal abstimmen.

Änderungsantrag 10/31 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 10/32 einstimmig zugestimmt.

Kapitel 1002 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.
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Kapitel 1005

Wasser und Boden

Änderungsantrag 10/33 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 10/34 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 10/19 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 10/20 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1005 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1006

Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, 
Marktüberwachung

Änderungsantrag 10/35 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 1006 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1007

Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 10/1, 10/4 bis 10/6, 10/21 bis 10/26, 
10/36 bis 10/40 sowie die Entschließungsanträge 10/2 und 10/3 mit zur Beratung 
auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD fragt zum Änderungsantrag 10/36 der 
Regierungsfraktionen, wo das Pilotprojekt „Pilotlade- und Wasserstofftankstelle 
Lkw BW“ durchgeführt werden solle.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD bemerkt, die Anhörung zur Wasserstoff-
wirtschaft habe seine Fraktion in der Auffassung bestärkt, dass diese Wirtschaft 
im Moment weder materialtechnisch noch sonst technisch durchführbar sei. Hier 
solle viel Geld für ein Traumprojekt ausgegeben werden, das bei Überprüfung 
der Anforderungen an Materialmengen und Investitionen bis auf Weiteres nicht 
durchführbar sei. Deswegen beantrage die AfD, hier Mittel zu streichen und diese 
besser für Maßnahmen zur Anpassung an das Klima zu verwenden.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU geht auf die Aussage ein, dass die Was-
serstoffwirtschaft nicht funktioniere, und verweist hierzu auf die Firma Linde im 
Chemiepark Leuna in Sachsen-Anhalt. Dort werde eine moderne PEM-Elektro-
lyseanlage errichtet, die nach Fertigstellung mit 24 MW Leistung die größte Elek-
trolyseanlage weltweit sei, die diese spezielle Technologie zur Spaltung von Was-
ser in Sauerstoff und Wasserstoff verwende. Ende 2022 wolle das Unternehmen 
auf 3 200 t Wasserstoff pro Jahr kommen. Mithin stehe fest, dass massiv privates 
Kapital in diese Technologie investiert werde. Deshalb sei es falsch, zu sagen, auf 
diesem Gebiet laufe nichts.

Der Abgeordnete der Fraktion der AfD insistiert, die Firma thyssenkrupp AG 
habe einmal verlautbart, dass 700 000 t Wasserstoff pro Jahr erforderlich sei-
en, um ihre Stahlproduktion komplett auf Wasserstoff umzustellen. Dafür wären  
7 Millionen m3 sauberes Wasser nötig. Diese Menge möge vielleicht in Deutsch-
land verfügbar sein, aber an anderen Standorten der Welt sei sie es nicht. Darüber 
hinaus würden auf der Welt bisher 8 Millionen t Platinmetalle gefördert. Rechnete 
man nun einmal aus, was die Wasserstoffanlagen an Platinmetallen verbrauchten, 
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läge die Antwort auf der Hand, dass es so viele Platinmetalle im Moment gar 
nicht gäbe. Deshalb müsse damit aufgehört werden, Milliarden Euro in Träume 
zu stecken.

Die Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft bemerkt, der bereits 
Ausdruck verliehenen Bedeutung des Themas Wasserstoff auch für den Wirt-
schaftsstandort Baden-Württemberg brauche sie nichts hinzuzufügen. Dies sei ei-
ne wichtige und richtige Investition. Es gebe erste Überlegungen für den Standort 
der Pilotlade- und Wasserstofftankstelle Lkw BW, aber noch keine Festlegung. 
Weil dieses Projekt im kommenden Jahr in die Umsetzung gehen solle, werde es 
aber sicherlich sehr bald möglich sein, den Standort bekannt zu geben.

Änderungsantrag 10/36 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Der Vorsitzende hält fest, dass sich durch die Annahme des Änderungsantrags 
10/36 eine Abstimmung über den Änderungsantrag 10/21 erübrigt habe.

Änderungsantrag 10/22 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 10/1 (insgesamt) mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 10/23 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 10/37 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 10/38 (insgesamt) einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 10/39 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Die Änderungsanträge 10/4, 10/24, 10/5, 10/25, 10/6 und 10/26 
werden jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 10/40 mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 1007 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Die Entschließungsanträge 10/2 und 10/3 verfallen jeweils mehr-
heitlich der Ablehnung.

Kapitel 1008

Naturschutz und Landschaftspflege

Änderungsantrag 10/41 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 10/42 mehrheitlich zugestimmt.

Der Vorsitzende hält fest, dass sich durch die Annahme des Änderungsantrags 
10/42 eine Abstimmung über den Änderungsantrag 10/11 erübrigt habe.

Änderungsantrag 10/12 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 10/43 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 10/44 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 10/45 mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 1008 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Entschließungsantrag 10/7 mehrheitlich abgelehnt.
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Kapitel 1009

Energiewirtschaft

Änderungsantrag 10/46 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 10/27 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 10/47 mehrheitlich zugestimmt.

Die Änderungsanträge 10/14, 10/13, 10/15, 10/16 und 10/17 wer-
den jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 10/48 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 10/18 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 10/28 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1009 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1010

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Änderungsantrag 10/49 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 1010 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1011 einstimmig genehmigt.

Kapitel 1012

Nationalpark Schwarzwald

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 10/8 bis 10/10 und 10/29 mit zur Be-
ratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE weist darauf hin, dass Investitionen im 
Bereich des Besucherzentrums und des Nationalparks insgesamt im nationalen 
und auch im internationalen Vergleich sowohl angemessen als auch sinnvoll  
seien, weil sie zur Stärkung der Region beitrügen. Die von der Opposition zu die-
sem Kapitel gestellten Änderungsanträge entsprächen nicht dem, was sich inter-
national als erfolgreich zeige.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD verweist auf die Nationalparkrichtlinie 
der EU, wonach Nationalparks vorwiegend der Bewahrung der Natur und einer 
ungestörten Natur dienen sollten. Beim Nationalpark Schwarzwald gehe es per-
manent um Stellen, Stellenaufbau und Entertainment um den Nationalpark herum. 
Wenn die Landesregierung aus dem Nationalpark Schwarzwald ein Disneyland 
machen wolle, diene dies keineswegs der Natur und der Nationalparksache.

Der Abgeordnete der Fraktion GRÜNE erklärt, die EU habe keine Richtlinien 
für die Nationalparks erlassen. Wenn überhaupt, gebe es Kriterien der IUCN und 
dort der Schutzgebietskommission WCPA oder die nationalen Kriterien, die sich 
daraus ableiteten.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU macht deutlich, der überwiegende Teil 
der Beschäftigten im Nationalpark sorge dafür, dass die Wirtschaftswälder um 
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das Nationalparkgebiet herum nicht zu Schaden kämen. Insofern erfüllten diese 
Beschäftigten genau den Zweck, der zuvor von dem Abgeordneten der AfD pos-
tuliert worden sei.

Die Änderungsanträge 10/29 (insgesamt),10/8, 10/9 und 10/10 wer-
den jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1012 mehrheitlich genehmigt.

13.12.2022

Dr. Markus Rösler
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